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Anfrage in der Stadtvertretung 25.06.2025 
Städtebaufördermittel 
 
 
Sehr geehrter Herr Rösler, 
 
in der Stadtvertretersitzung am 25.06.2025 haben Sie folgende Anfrage gestellt: 
 
Wieviel Zeit hat man, um Fördermittel auszunutzen? Diese Anfrage bezog sich auf das im Bau 
befindliche Bürgerhaus. 
 
Beantwortung der Verwaltung: 
Für das Bürgerhaus werden Städtebaufördermittel eingesetzt. Die im jeweiligen Programmjahr 
bewilligten Mittel (für verschiedene Maßnahmen) werden dabei auf fünf Jahre aufgeteilt. Die Höhe der 
jährlichen Mittelabrufe ist vorgegeben. Diese jährlich zugesagten Mittel müssen innerhalb von jetzt 3 
Jahren (n+2-Regelung), vormals 4 Jahre (n+3-Regelung) ausgegeben sein. 
 
Beispiel: 
Insgesamt wurden 555 T€ im Jahr 2023 bewilligt, davon entfallen 370 T€ auf Bund und Land. Die 
Differenz stellen die Eigenmittel dar, welche die Stadt zu erbringen hat. 
Von den zugesagten Mittel sind in den jeweiligen Jahren folgende Beträge abzurufen und abzurechnen: 
 
            2023      18.500 €        Bund+Land      bis 31.12.2025 
            2024      92.500 €        Bund+Land      bis 31.12.2026 
            2025    111.000 €        Bund+Land      bis 31.12.2027 
            2026      92.500 €        Bund+Land      bis 31.12.2028 
            2027      55.500 €        Bund+Land      bis 31.12.2029 
 
Die Besonderheit bei Städtebaufördermitteln im Gegensatz zu anderen Fördertöpfen ist, dass dieses sich 
meist auf mehrere Projekte beziehen.  

Tilo Granzow 039603-25331 t.granzow@stargarder-land.de 30. Juni 2025  

 
Stadtvertreter 
Andreas Rösler 
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Bankverbindung 
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Andere Fördermöglichkeiten beziehen sich im Regelfall auf Einzelprojekte, bei denen man schon in der 
Antragstellung vorgibt, innerhalb welchen Zeitraums man das Vorhaben abgeschlossen haben möchte. 
Letztlich ist der Zeitraum, in dem man Fördermittel abrechnen kann von Fördertopf zu Fördertopf 
unterschiedlich. 
 
Freundliche Grüße 

 
Tilo Lorenz 
Bürgermeister 
 
 
Verteiler:  
alle Stadtvertreter über das Ratsinformationssystem 
 
 
 
 


	Niederschriftsauszug
	Anlage  1 2025-06-27 Antwort an SV Rösler auf Anfrage zu Städtebaufördermittel

